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Norm

AlVG 1977 §25 Abs1;

AVG §58 Abs2;

AVG §59 Abs1;

AVG §62 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Berufungsbehörde hat im Kopf des Bescheides bei der Zitierung des vom Arbeitslosen mit Berufung bekämpften

Bescheides des AMS ausgeführt, dass mit diesem Bescheid der Bezug des Arbeitslosengeldes vom 26. April bis zum 14.

Mai 2005 widerrufen worden sei. Die Bezeichnung des Jahres mit "2005" war jedoch unrichtig und hätte mit "2004"

erfolgen müssen. Dabei handelt es sich um ein o enkundiges (und daher jederzeit gemäß § 62 Abs. 4 AVG

berichtigbares) Versehen. In der Begründung des Bescheides der Berufungsbehörde wird richtig wiedergegeben, dass

mit dem erstinstanzlichen Bescheid der Bezug des Arbeitslosengeldes vom 26. April bis zum 14. Mai 2004 widerrufen

worden sei. Auch für den Arbeitslosen konnte somit nicht zweifelhaft sein, dass mit dem Bescheid der

Berufungsbehörde über seine Berufung gegen den einen Zeitraum im Jahr 2004 betre enden erstinstanzlichen

Bescheid abgesprochen wurde. Bei der Anführung des Jahres 2005 im Kopf des Bescheides der Berufungsbehörde

handelt es sich daher um ein o enkundiges Versehen, das einer berichtigenden Auslegung zugänglich ist (vgl. -

hinsichtlich eines falsch zitierten Datums des erstinstanzlichen Bescheides - das hg. Erkenntnis vom 2. Juli 2007, Zl.

2007/12/0019).
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